
 

Das WBG 

Handyzonenkonzept 
 

Gültig ab der 8. Klasse 

Für die Jahrgangsstufen 5 -7 gilt:  

Handynutzung nur nach Erlaubnis durch eine Lehrkraft 

Selbstverantwortliche 

Zone 

 

Tabuzone 

Aula  

(außerhalb 1./2. Pause) 

 

Unterer Pausenhof 

 
Überall  

sonst 

 

Die private Nutzung von Smartphones ist in der 

selbstverantwortlichen Zone für  

kurzzeitige Anwendungen gestattet. 

 

Auch in der selbstverantwortlichen Zone und damit auf 

dem gesamten Schulgelände ist Folgendes untersagt: 

× Bild- und Tonaufnahmen 

× „Zocken“  

× Verbreitung, Erwerb und Besitz von rassistischen 

oder menschenverachtenden Inhalten 

× Verbreitung, Erwerb und Besitz von porno-

graphischem oder gewaltverherrlichendem Material 

 

Das Hören von Musik oder Anschauen von Videos ist 

ausschließlich mit Kopfhörern sowohl vor 7.50 Uhr als 

auch in der Mittagspause oder in Freistunden erlaubt. 

 

 


